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henden Produkte betreffen so wie alle andere über

diesen Gegenstand crgangcnen Gesetze, Dekrete und

Beschlusse, sind durch gegenwärtiges Gesetz zurück

geuonimcn.

2. Von mm an sil,d und bleiben als loskäuflich erklärt:

Die Zchndcn von Gerste», Roggen, Korn oder

Dinkel, Waizen, Eichkorn, Haser, Emmer, Feld-

bohncn, Erbsen, Wicken, Paschi, Lmsen, Tabak,

M'giiv, Melgonc, Grano Turco, Fsrmcnlo nero

und panico, dann der Weinzchnten, der Heu-
und Embdzehndcn, und endlich alle in eine verän.

derliche und unveränderliche Summe GeidS umge-

sihass.nen Zehndgcfälle.

Die Art und Weift des Loskaufs wird für die-

jemgen Fälle, wo der Eigenthümer uud der Wich-

tige sich nicht gütlich vergleichen könnten, ein be-

sondereS Gesetz bestimmen.

z. Der dießjährige Zchndcn aller in vorstehendem

Artikel benannter Früchte soll sowohl dem Staate,
als den Gemeinden, Corporationen, Stiftungen
und Privatpersonen entrichtet werben, wie folgt:

iì) Alle Zehnden deS Staats der Klöster, Stifter und

übrige» Geistlichkeit solle» durch Veranstaltung der

Verwaltnngskammcrn von unpartheyischen, zu die-

sem Ende in Eid und Pflicht genommenen Männern
gcschäzt werden.

b) Alle übrigen Zehudbesitzer mögen dergleichen Sclia-

zungen selbst veranstalten: wofern aber zwischen ih-

uen und den Zchndpflichtstzen hierüber Streit cnt-

stünde, werden die Verwaltungskanimern solchen

durch die von ihnen bestellten Schätzer entscheiden

tasten.

6) Die Entrichtung des dergestalt geschähen Zehnd-

Werths geschieht bis auf Weihnachten des laufenden

Jahrs, nach freyer WiUkühr der Zehntpflichligen,
entweder in Natur oder in Geld, nach einem, in

der ersten Woche vor St. Martinstag, von der

administrativen Behörde jedes Cantons zu bestim-

wenden Mittclschlage.

>ä) Der Gesamtheit der Pflichtigen eines Zehndbczirks

bleibt jedoch unbenommen, den dießjährigcn Zehn-

den, anstatt nach vvebeschriebencr Schätzung, wic^

von Alters her durch wirkliche Ausstellung desselben

zu entrichten..

k). Die bereits in eine fixe. Geldsumme nmgea'andel-

ten Zehndgeftille iverden auch dieses Jahr entrichtet,
wie von Allerö her.

4. Alle dießjährigcn Zehnden des Staats der Klö-
stew, Stifter und übrigen Geistlichkeit sollen durch
die aominlstratwen Behörden jedes Cantons bezogen,

und vorzüglich zur Entschädigung der Besoldungen
und Rückstände der Geistliche» und Schullehrcr, so

wie zur Unterstützung der Arme», verwendet werden.

z. Gegenwärtiges Gesetz soll gedrukr, öffentlich be-

kaum gemacht, und an gewohnten Orten angcsehla-

gen werden.

(Wir holen hier die zwey früheren Berichte des Fl-
nanzausschusses über das Zehendgeschäfl, nach, die in-

vorhergehenden Sitzungen behandelt, und an die Com-

Mision MÜckgewicftn wurden.)

(Die Fortsetzung folgt.)

Einige Bemerkungen zur Grundlage gutek(
Finanzen, und zur Mäßigung und Wi-
Verlegung schiefer Urtheile über die Auf-
lagen. Von Verseh, ehmaUgemRe-
presentam.

So lange die Leidenschaften der Menschen sie nöthi»

gen sich i» Staatsgeftllschasten zu vereinigen, um durch
sie Sicherheit ihrer Rechte und des Eigenthums gegen

jene zu begründen: so lange sind Bedürfnisse over Ko-
stcn für diesen Zweck unvermeidlich, die von den Glie-
dern der Gesellschaft im Verhältniß ihres Nutzens, den

sie hieraus ziehen, bestricken werden müssen.

Ohne Einkünfte kann kein Staat, keine Versassung

bestehen; sie sind die Seele, das Lebensprincip, die

würkcnde Kraft, durch die der Staatszweck erhalten

wird; — nur durch sie kann Recht und Gerechtigkeit

gchandhabt, Sicherheit der Person und des Eigen-

lhums gegen Angriffe jeder Art kräftig -"schüft, und

möglichstes Wohlseyn und das hohe Ziel der Mcmch-

heit — möglichste Ausbildung der sittlichen Natur

erreicht und bewürkt werden.

Da nun ohne Einkünfte kein Swat bestehen kann,

so erhebt sich die Verwaltung und Besorgung der Ein-

künfte und Ausgaben zu einem besondern Zweig der

Staalsvwwaltting, der die Finanzprapis genennl wird.

Dieser Theil der Staatsverwaltung bcschnstigt sich

GUSschliGjch. N'.it der Qàiomw des Staats uud er-

'



wächst daher zu einem der wichtigsten Gegenstände, '

die je m der Staatsverwa!lu-.ig vorkommen können.

Wo drestr Theil der Staatsverwaltung gut organi-

fiert und verwaltet wird, da wird der Staat ftinem
Zweet entgegen geführt^ und umgekehrt wird aligemej-

«es FZißvergtlügen die unvecmeidljche Folge seyn. Man

schlag-Hmm Beweis dieser Wahrheit das Buch der Ge-

schichte ans, und man wird Staate» aufdluhen und

selche wieder durch fehlerhafte Finanzen hinwelken sehen.

Es ist zu einer zweckmäßigen Finanzvcrwailung nicht

genug, daß sie bloß hinreichende Einkünfte verschaffe,

um die Staa.sbctürfnisse befriedigen zu könne»; sie

muß daneben auch Sorge tragen, daß das Mittel, so

den Staat im Wohlstand erhalte» soll, ihn nicht seidst

durch eine fehlerhafte B sttmmuug und Erhebung der

Einkünfte, ihr.r Admimstration und Verwendung, wie-
der zu Grunde richte.

Sott die Fiii.lNjverwaltung die möglichste Vollkom-
menhcil erreichen, die ma» m einem gut organisierten

Staat von ihr fodern kann: so muß die Staatsversasi
sung seidst die Grundlage guter Finanzen in sich enthalten.

Dmenige, der das Verdienst um dir Menschheit hat,
eine Verfassung zu cniwecffen, durch die die Kräfte
und Interessen der Menschen im gesellschaftlichen Verein
so gegen einander gerichtet werden, daß sie sich in ihren
zerstörenden Wirkungen ohne kostspielige Anstalten von
selbst aushallen, der ist unstreitig der geöste Finanzier.
Schon beym Entwurf einer StaatSverfassung muß also

auch in Beziehung aus die Staalsbcdürfnisse der Grund
zum gesellschaftlichen Glück gelegt werden ; ist diese hierin
fehlerhaft, so werden dle größten Staalsphilosophen
vergeblich ihre Köpfe über gute Finanzen, über gerechte
und erträgliche Steuersysteme zerbrechen.

Zu einer guten Finanzverwaltmig wird hiernächst er-

fodert, daß sie sich bey Bestimmung und Erhebung der
Einkünfte des Staats vorzüglich au richtige Cameral.
grundsätze anschließe; daß sie nie auf diese uachrhcilig
MÜckwürkc, nie die Acufnung und Vermehrung des

Nationalvermögens in den Produktivkräften der Vernunft
tigen und vernunftlosen Natur, die eigcmlich den wah-
reu Reichthum, die Slaalskcast biiben, hindere.

Eine gute Finanzpraxis wird das Einkommen des

Staats in richtiges Verhältniß zu seinen Bedürfnissen
setzen, einen genauen Etat über das Einkommen
und die Ausgaben entwerffcn, und mit unnachläßiger
Festigkeit über die Aufrechthaltung desselben wachen.
Hiezu wird eine wohl eingerichtete Ccntralverwaltung
vrssdcrk, durchchic eine grnaue Utbcrsicht oder Controlle-

über alle in die Finanzen einschlagendem Gegenstände
cineS Staats geführt werden kaun, um theÜS den em-
schleichcndenMikbräuchen aller Arc mZeuen vorzubeugen,
theils aber den Eral fest zu hallen und ihn vo» Zeit zu
Zeit den veränderten Umständen anpasse,' zu können.

Die Finanzpraxis darf die Bedürfnisse des Staats
nicht unilölhig ausdehnen und dadurch die Bürger durch
schwere Abgaben muihwiilig drucke»; cme weise Spar,
samteit sott sie überall leiten; sie soll aber eben so we-
nig in Geitz ausarten oder todte Schätze amhausen
und billige Federungen für nothwendige Dienste vena,
gen: ersteres fuhrt zu Bedrückung und lezteccs zu nach,
laßigcr Pflichterfüllung und zur Bestechlichkeit ; beydes
Uebel, die den StaalSzweck zerstören.

Die nöthigen Abgaben sollen weder in Hinsicht auf
die Zeit, wen» sie entrichtet werden sollen, noch auf
tie Sum m e, unbestimmt und willkühelch sey» ; es

muß den Bürger» daran liegen, daß sie bestmimt mis-
sen, wenn und was sie zu geben haben, damit sie sich

fur leben Fall im voraus darnach richten können. Dieß'
wird ihnen die Abgabe ungcmein erleichtern n.id denn
Staat die erwarteten Summen richtiger eintragen.- '

Die Steuren zollen nieyt in zu kurzen Terminen auf
die gleichen Sachen ausgeschrieben werden, noch auf
jedes Kleinliche fallen, weil die Perception nicht selten
dabey mehr verschlingt, als erhoben wird, und die Bm"
ger dadurch nicht wenig gedrückt und hiewit unter ih-
mn eine Abneigung gegen die Regierung und oft gegen-
die Verfassung bewürkl werden muß.

Die Anwendung und Vcrwallung^er Staatseinkünfte
ist in Folge dieser vorausgeschickten Grundsatze einer gu.«
ie» Slaalsökonomic, an steh ungleich leichter, als die'
Ausmittluug, Bestimmung und Erhebung der zu dem

Bedürfnissen des Staats nothwendigen Steuren; jene'
ersodert im Ganzen mehr Sparsamkeit und Thätigkeit,'
d.ese hingegen mehr Scharfsinn und Klugheit. Smb'
einmal die Quellen zu den Einkünften zweckmäßig er-'
öffnet, so hält es nicht so schwer diese im Gang ;u>

erhalten und die Bedürfnisse daraus zu befriedigen;'
aber die Quellen auiznsinde», ein Steuersystem aus die-

Grundsätze der Gerechtigkeit und Gleichheit aiisznfüh-'
ren, ist sowohl in Hmsicht auf die Me i n u n g e M

und Ruhe der Staatsbürger, als selbst sei--
ner Natur nach eine der schwierigsten Arbeiten,-
die in der Staatsverwaltung und besonders in-der-'
Staatswirthschaft vorkommen kann.

Für keinen Theil der Staatsverwaltung wird sichm^e

gcsammte Volksmasse eines jeden Staats mehr interest
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ssren als für das System der Auflagen, weil durch

dieses i» tie Säcke ver Bürger gegriffen wird; über

kelnea Theil wird mehr raisonniert, geklagt, gestritten,

g schotten und Empörung gepredigt, als über die Gesetze

der Steurcn. Mangel an Staatskenntnissen im Allge-

meinen, und besonders in Fmanzsachen, ist unstreitig

du nste und ausgehreirctcste Ursache an diesen so allge.

mein bekannte» Lamentationen; wer unfähig ist die

Bedürfnisse des Staats zu übersehen und eine gründ,

liche Kemilniß einer vechältnißmäßigen Bcsteurung ver-

gnisjt, kann unmöglich änderst als ein schiefes Urtheil,
selbst über das bestmögliche Steuersystem fällen. Tea-

düioneu und eingewurzelte Gebräuche, durch die das

Volk sehr oft in Irrthum bahingehaltcn wurde, haben

nicht wenig Antheil an so vielen ungehaltenen Stimmnn,

gen, selbst bey Einführung gerechterer und besserer

Steuersysteme; sie verdrängen jede unbefangene Belir.
cheilungskrafl und heften die Begriffe auf ihre Gewöhn,

heuen an, die, wenn sie ihnen entrissen werden, sie zu

Widerwillen und Klagen verleiten. Allermeist ist es

aber der Egoismus, der der Erhebung der Srcuren die

mächtigsten Hindernisse in den Weg legt, und die

Gründung guter Steucrgefttze erschwert; dieß ist die

cmrsindlichste Seite der Menschen; wo diese berührt

wird, da sindet und entdeckt besonders der Egoist in

den Sleuergesetzen auf allen Seiten Ungerechtigkeiten,

weil er lieber nichts zu den Bedürfnissen des Staats
bertragen will; er baut sich selbst aus dem Thron seiner

habsüchtigen Wünsche ein eigenes Syssm der Stemm,
bey dem er frey durchschlüpfen könnte, und bejammert

von demselben die Ungerechtigkeit jedes andern, nach

dem er etwas zu bezahlen hätte.

Würden aber auch solche Hindernisse die Entwerffung

und Anwendung eines Steuersystems nicht erschweren,

und die Bürger zur Erhaltung des Staatszwecks,zum

allgemeinen Wohl hiemit, aus imgcr Vaterlandsliebe das

adrige zum Besten des Staats gerne beytrage», so müßte

dennoch die Entwerfung eines Steuersystems, das allen

Erfodernissen entsprechen und ganz anwendbar seyn sollte,

noch immer eine der schwierigsten Arbeiten bleiben; die

Bürger des Staats dürfen bey dem besten Willen den sie

für das Wohl des Ganzen, zur Entrichtung ihrer Bey-
träge haben, gleichwohl erwarten : d aß die streu g-

ste Gerechtigkeit, und die möglichste
Gleichheit, der Bcsteurung zur Grund,
jage diene; daß jeder im Verhältniß
der Wohlthaten die er aus der Staats,
gelellsch.aft zieht, zu den Bedürfnis.

fendes Staats beytrage; und daß die
möglichste E infachheil, b ie regelmäßig,
ste, sicherste, u n d w 0 hl fei I ste E r heb» n g
in d i e A b g a bc » g e b r acht w e r de; wo die
Aussindnng dieser Verhältnisse, und die Anordnung dieser

Erfordernisse auch unter den günstigsten Umständen, noch
eine Aufgabe der Kunst ist.

Die Staatswirthschast hat also in Folge dieser Erfor«
dcrnisse, bey Gründung eines Steuersystems zu unlcrsu.
chen: w 0 h e r, i n w e l chc in V e r h ä lt n i ß, u n d

ans welche Art die Bedürfnisse ves
Staats nach den obige »Grundlagen zu
erheben seyen?

Der Mangel dieser Untersuchung hat bey de» verschie.
denen Regierungen, io den verschiedene» Zeitaltern die
verschiedensten Erheb»!,gsaricn der Elaatsdedursnisse ge»

liefert, die steh mehrentheüs in der Anwendung noch
selbst früher oder später traurig genug widerlegt haben;
und es wäre ubcrflüßig, hier alle die Schlünde, die

Eündsturen von Auflagen und Contribntionen die Jahr«
Hunderte die Geißel der Menschheit waren, herzuzählen,
die bloß ans Mangel jener Untersuchung entstanden, und
die hinlänglich genug von manchen menschenfreundlichen
Siaatsphllosophen zur Warnung in ihrer Nakiheil bar,
gestellt sind.

Belehrt durch die schädlichen Einwürkungm so man,
cher hirnlosen staalswirthschaftlichen Machination, kam
mau endlich hin und wieder anst die Nothwendigkeit jener
Untersuchung zurück, wovon das Resultat die Aufführung
verschiedener ungleich beficrer Finanzsysteme war, unter
denen sich das P h » sio kra ti sche, und das
Q e k 0 n 0 m i e - In d u st r i e K a m e r a l syst e m als
die vorzüglichsten herausnehmen, und von jeder Rcgir-
rung besonders gewürdigt zu werden verdienen.

Die Untersuchung woher und in welchem
Verhältniß die Bedürfnisse des Staats zu erheben
seyen hat so verschiedene Seiten, baß hierüber die grö.
sten Finanziers noch nicht ganz im Reinen sind. Jene
aufgestellten Systeme, die zur Zeit als die besten sich

auszeichnen, weichen unter sich hierin noch sehr von ein«

ander ab; vielleicht gelingt es dem menschlichen Ver-
stand unter der beständigen Bestrebung zur Vervollkom«

mnung, an d e r H a nd guter V e r f a ssu n g e n,
einst aus beyden, ein Steuersystem herauszufinden, das an
Reinheil der Grundsätzen, an Einfachheit und Aiuvenp,
dgrkeic, dcnttoch zur Zeit bloß frommen Wünschen mt,
spreche» wird.

(Der Fortsetzung folgt.)
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